Bestätigung betreffend Freigabe der Sicherheitsleistung bei vorläufigen Verfahren

	



	Notifizierungsnummer
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Bestätigung betreffend Freigabe der Sicherheitsleistung
bei vorläufigen Verfahren



Die/Das 

     
	Name und Adresse der zuständigen Behörde



als zuständige Behörde am Versandort bestätigt, dass die zur 

Notifizierung Nr.       

hinterlegte Sicherheitsleistung erst nach Vorliegen aller Bescheinigungen gemäß Artikel 15 Absatz 5 Verordnung EU 2024/1157 über die Verbringung von Abfällen freigeben wird.



	Name und Stempel der zuständigen Behörde:
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Datum:
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	Unterschrift:



Name des Unterzeichnenden: 

     



